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 Veröffentlicht am 31.07.2006

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §79 Abs2;

Rechtssatz

Der beschränkte Nachbarschutz im Sinne des § 79 Abs. 2 GewO 1994 erklärt sich aus dem Zweck dieser Bestimmung,

Betriebsinhaber vor einer Verschlechterung ihrer Rechtsposition vor nachträglich, in Kenntnis des Bestehens der

Betriebsanlage und der von dieser ausgehenden Emissionen, zugezogenen Nachbarn zu schützen (Hinweis

Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO2, S. 626).
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